
Erziehungsmaßnahmen

Bei Verdacht einer

strafbaren Handlung wird

die Polizei eingeschaltet. 

Unsere             -Regeln 

Heinrich-Böll-Gesamtschule Umgang mit dem iPad 

Vor dem Unterricht:

Während des Unterrichts:

In den Pausen:

Verbote: 

Das iPad und der Stift müssen

eingeschaltet flach auf dem Tisch

liegen.

Das iPad darf ausschließlich nach

Absprache mit der Lehrkraft

verwendet werden.

In allen Pausen herrscht die

Pflicht, das eigene iPad sicher

aufzubewahren und im Auge zu

behalten.

Aufnahmen mit dem iPad (Foto, Video,

Ton) von Personen sind  - außer zu 

 unterrichtlichen Zwecken - untersagt

(Verletzung der Persönlichkeits-

rechte). 

Die Arbeitsmaterialien (Hefte,

Bücher, etc.) müssen ebenfalls

bereit liegen.

Auf die Anweisung „iPad down“

werden die iPads durch Zuklappen

gesperrt. 

Für die Nutzung in den Pausen

gelten die gleichen Regeln wie für

die Nutzung der Handys.

Das Tauschen von Dateien in der Schule

(Musik, Fotos, Videos, etc.) ist - außer zu

unterrichtlichen Zwecken - untersagt

oder möglicherweise strafbar.

KONSEQUENZEN:

Die Benutzung von Internetseiten,

die nicht unterrichtsrelevant sind,

sowie digitalen Spielen ist

untersagt.  

Das iPad und der Stift müssen zu

Hause aufgeladen werden, sodass

sie in der Schule einsatzbereit sind.

Ordnungsmaßnahmen

Die Konsequenzen für das Verstoßen gegen diese Regeln werden verhältnismäßig

zum Verstoß gesetzt!


